
Änderung des Gesetzes über das Gesundheitswesen
(Vom .....)

(Erlassen von der Landsgemeinde am .....)

I.

GS  VIII A/1/1,  Gesetz  über  das  Gesundheitswesen  (Gesundheitsgesetz, 
GesG) vom 6. Mai 2007 (Stand 1. Januar 2018), wird wie folgt geändert:

Art.  5 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (neu)
1 Die Gemeinden sind zuständig für:
Aufzählung unverändert.
2 Sie können in Absprache mit dem Kanton einzelne Grundversorgungsan-
gebote von kommunalem Interesse fördern.

Art.  9 Abs. 2 (neu)
2 Der Regierungsrat kann Entscheide, die nach Massgabe dieses Gesetzes 
dem  Departement  obliegen,  durch  Verordnung  nachgeordneten  Verwal-
tungseinheiten übertragen.

Art.  22a

Aufgehoben.

Titel nach Art. 22a (neu)

4.1a Förderung der medizinischen Grundversorgung

Art.  22b (neu)

Ziele und Grundsätze
1 Der  Kanton  setzt  sich  für  eine  flächendeckende,  bedarfsgerechte  und 
wohnortnahe medizinische Grundversorgung ein.
2 Er ergreift Massnahmen, um die medizinische Grundversorgung zu stärken, 
um  strukturellen  Versorgungsproblemen  zu  begegnen  und  um  attraktive 
Rahmenbedingungen  für  Anbieterinnen  und  Anbieter  der  medizinischen 
Grundversorgung zu schaffen.
3 Er fördert  medizinische Grundversorgungsangebote,  die  ohne Unterstüt-
zung nicht oder nicht ausreichend bereitgestellt werden können.
4 Im Rahmen der  Förderung der medizinischen Grundversorgung sind die 
Angebote  der  ambulanten  Leistungserbringer  und  das  Angebot  gemäss 
Leistungsauftrag des Kantonsspitals Glarus aufeinander abzustimmen.
5 Ein Rechtsanspruch auf Förderungsmassnahmen besteht nicht.

SBE 1

http://gesetze.gl.ch/data/VIII-A.1.1/de


Art.  22c (neu)

Förderung der Aus-, Weiter- und Fortbildung
1 Der Kanton fördert die Aus-, Weiter- und Fortbildung von Berufen der me-
dizinischen Grundversorgung. Er kann hierfür Beiträge gewähren.

Art.  22d (neu)

Förderung innovativer Vorhaben
1 Der Kanton fördert die Entwicklung und Verbreitung von neuen und innova-
tiven Versorgungs-, Organisations-, Arbeits- und Betriebsmodellen, die zur 
Verbesserung der medizinischen Grundversorgung beitragen. Er kann hier-
für Beiträge gewähren.
2 Gefördert werden insbesondere:
a. überbetriebliche  und  interdisziplinäre  Kooperations-  und 

Gemeinschaftsvorhaben;
b. Vorhaben mit Wirkung für medizinische Grundversorgungsleistungen, 

die im Kantonsgebiet nicht ausreichend angeboten werden;
c. Vorhaben der integrierten Versorgung sowie Netzwerke.

Art.  22e (neu)

Förderung einzelner Grundversorgungsangebote
1 Der Kanton fördert Anbieterinnen und Anbieter der medizinischen Grund-
versorgung.
2 Die Gemeinden können in Absprache mit dem Kanton Anbieterinnen und 
Anbieter  der  medizinischen  Grundversorgung von  kommunalem Interesse 
fördern.
3 Kanton und Gemeinden können Anbieterinnen und Anbietern der medizini-
schen Grundversorgung Beiträge gewähren, wenn:
a. sie für den gesamten Kanton bzw. die Gemeinde von gesundheitspoli-

tischer und versorgungstechnischer Bedeutung sind;
b. dadurch bestehende medizinische Grundversorgungsangebote erhal-

ten und optimiert werden können;
c. dem medizinischen  Grundversorgungsangebot  eine  klare  Nachfrage 

gegenübersteht;
d. das medizinische Grundversorgungsangebot auf dem überregionalen 

Markt unterversorgt ist; und
e. die gesundheitspolizeilichen Bestimmungen eingehalten werden.

Art.  22f (neu)

Kollektive Anreizsysteme
1 Der Landrat kann kollektive Anreizsysteme für medizinische Grundversor-
gerinnen und Grundversorger schaffen, um den Zugang der Bevölkerung zu 
gesundheitspolitisch  und  versorgungstechnisch  sinnvollen  medizinischen 
Leistungen sicherzustellen.
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Art.  22g (neu)

Beitragsart und Beitragshöhe
1 Beiträge  können  als  Anschub-  und  Teilfinanzierung,  Darlehen,  Zinsver-
günstigungen,  Bürgschaften,  Vermittlung  oder  Überlassung  von 
Betriebsstätten zu Vorzugsbedingungen oder andere geldwerte Leistungen 
ausgerichtet werden.
2 Beiträge zur Förderung einzelner Grundversorgungsangebote können nur 
dann als Anschub- und Teilfinanzierung ausgerichtet werden, wenn mit den 
übrigen Beitragsarten gemäss Absatz 1 die Förderziele nicht  erreicht wer-
den können.
3 Die Höhe der Beiträge und deren Art richten sich nach der Bedeutung des 
Vorhabens für die Versorgung.
4 Über die Gewährung von Beiträgen entscheidet  beim Kanton der Regie-
rungsrat und bei den Gemeinden der Gemeinderat.

Art.  22h (neu)

Bedingungen, Auflagen und Kriterien
1 Unterstützt werden nur Vorhaben, die den Zielen dieses Kapitels förderlich 
sind.
2 Beiträge müssen mit Bedingungen und Auflagen verbunden oder mit einer 
Vereinbarung gekoppelt  werden. Namentlich können sie von Eigenleistun-
gen oder von Beiträgen Dritter abhängig gemacht und befristet werden.

Art.  23 Abs. 1, Abs. 3a (neu)
1 Einer Bewilligung des Departements bedarf der Betrieb folgender Einrich-
tungen:
c. (geändert) Organisationen der Hilfe und Pflege zu Hause;
3a Der Betrieb bezeichnet pro Fachbereich eine fachverantwortliche Person, 
welche über eine Bewilligung zur Berufsausübung in eigener fachlicher Ver-
antwortung verfügt. Sie übernimmt die fachliche Verantwortung und Aufsicht 
für die ihr unterstellten Personen. Die Bestimmungen von Artikel 30a und Ar-
tikel 31 gelten sinngemäss.

Art.  24a (neu)

Auskündigung
1 Die Verwendung von Bezeichnungen oder Begriffsteilen wie Spital,  Klinik 
und dergleichen ist den bewilligten Einrichtungen vorbehalten.

Art.  25 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (aufgehoben), Abs. 3 (aufgehoben)
1 Einer Bewilligung des Departements bedarf, wer in eigener fachlicher Ver-
antwortung (Art. 29 Abs. 1):
a. Aufgehoben.
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a1. (neu) Krankheiten, Verletzungen oder sonstige Störungen der psychi-
schen  und physischen  Gesundheit  feststellt,  behandelt  oder  diesen 
vorbeugt;

2 Aufgehoben.
3 Aufgehoben.

Art.  27 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 2a (neu), Abs. 3 (aufge-
hoben)

Erteilung, Einschränkung und Entzug der Bewilligung (Sachüberschrift ge-
ändert)
1 Die Erteilung einer Berufsausübungsbewilligung setzt nebst der Erfüllung 
der fachlichen Anforderungen voraus, dass die gesuchstellende Person:
a. Aufgehoben.
b. (geändert) vertrauenswürdig ist;
c. (geändert) physisch und psychisch Gewähr für eine einwandfreie Be-

rufsausübung bietet; und
d. Aufgehoben.
2 Die Bewilligung kann mit Einschränkungen fachlicher, zeitlicher oder räum-
licher Art oder mit Auflagen verbunden werden.
2a Sie wird entzogen, wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht mehr 
erfüllt sind oder nachträglich Tatsachen festgestellt werden, aufgrund derer 
sie hätte verweigert werden müssen.
3 Aufgehoben.

Art.  28

Aufgehoben.

Art.  29 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (aufgehoben)

Berufsausübung in eigener fachlicher Verantwortung; Stellvertretung (Sach-
überschrift geändert)
1 In eigener fachlicher Verantwortung tätig sind Personen, die keiner fachli-
chen Aufsicht unterstehen.
2 Aufgehoben.

Art.  30a (neu)

Übernahme der fachlichen Verantwortung und Aufsicht
1 Wer über eine Bewilligung zur Berufsausübung in eigener fachlicher Ver-
antwortung verfügt, kann die fachliche Verantwortung und Aufsicht für Per-
sonen, die in derselben Einrichtung tätig sind und demselben Beruf angehö-
ren, übernehmen.
2 Der Bewilligungsinhaber hat sicherzustellen, dass die unter Aufsicht täti-
gen Personen über ihrem Tätigkeitsgebiet entsprechende fachliche Qualifi-
kationen verfügen.
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3 Die Übernahme der fachlichen Verantwortung und Aufsicht hat der Bewilli-
gungsinhaber vorgängig  gegenüber  der  zuständigen  kantonalen  Verwal-
tungsbehörde zu bestätigen.
4 Der Bewilligungsinhaber ist gegenüber der zuständigen kantonalen Verwal-
tungsbehörde über die Personen, für welche er die fachliche Verantwortung 
und Aufsicht übernommen hat, auskunftspflichtig.

Art.  31 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (neu)

Berufspflichten (Sachüberschrift geändert)
1 Bewilligungsinhaber sind verpflichtet:
a. (geändert) ihren Beruf sorgfältig  sowie  gewissenhaft auszuüben und 

sich an die Grenzen der Kompetenzen, die sie im Rahmen ihrer Aus-, 
Weiter- und Fortbildung erworben haben, zu halten;

c. (geändert) ihre beruflichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im 
Interesse  der  Qualitätssicherung  durch  lebenslange  Fortbildung  zu 
vertiefen, zu erweitern und zu verbessern;

d. (geändert) die Rechte der Patienten zu achten;
e. Aufgehoben.
f. (neu) nur Werbung zu machen, die objektiv ist, dem öffentlichen Be-

dürfnis entspricht und weder irreführend noch aufdringlich ist;
g. (neu) über eine ausreichende Berufshaftpflichtversicherung zu verfü-

gen, es sei denn, die Ausübung ihrer Tätigkeit unterliegt dem Staats-
haftungsrecht;

h. (neu) bei der Zusammenarbeit mit Angehörigen anderer Gesundheits-
berufe ausschliesslich die Interessen der Patienten zu wahren und un-
abhängig von finanziellen Vorteilen zu handeln.

2 Die Pflichten nach Absatz 1 gelten sinngemäss auch für Personen, die un-
ter fachlicher Verantwortung und Aufsicht eines Bewilligungsinhabers tätig 
sind.  Der  Bewilligungsinhaber  ist  verpflichtet,  für  die  Einhaltung  dieser 
Pflichten durch die unter seiner fachlichen Verantwortung und Aufsicht täti-
gen Personen zu sorgen.

Art.  31a

Aufgehoben.

Art.  34 Abs. 1 (geändert)
1 Die im Kanton tätigen Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte sind zum Notfalldienst verpflichtet. Ausgenommen davon sind Ärztin-
nen und Ärzte, die in einer Einrichtung gemäss Artikel 23 Absatz 1 Buchsta-
be a tätig sind.
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Art.  34b Abs. 2 (geändert), Abs. 4 (neu)
2 Sie entscheidet über die Befreiung von der Notfalldienstpflicht. Sie regelt 
die Einzelheiten.
4 Der Kanton kann einen Beitrag an die  mit  der  Organisation  des Notfall -
dienstes verbundenen Kosten leisten.

Art.  37 Abs. 2 (neu)
2 Personen, die einen Beruf der gewerbsmässigen Körper- und Schönheits-
pflege oder einen nicht bewilligungspflichten Beruf des Gesundheitswesens 
ausüben, dürfen keine irreführenden oder  unwahren Auskündigungen ma-
chen. Insbesondere dürfen sie  keine Titel  oder Berufsbezeichnungen ver-
wenden, die zu Täuschung über ihre Ausbildung oder ihre Kompetenzen An-
lass geben können.

Titel nach Art. 37 (geändert)

5.3. Erlöschen der Bewilligung,  Disziplinarmassnahmen und Tä-
tigkeitsverbot

Art.  39

Aufgehoben.

Art.  39a (neu)

Disziplinarmassnahmen
1 Bei Verletzung der Berufspflichten, der Vorschriften dieses Gesetzes oder 
der Ausführungsbestimmungen zu diesem Gesetz kann das Departement:
a. eine Verwarnung aussprechen;
b. einen Verweis erteilen;
c. eine Busse bis 20 000 Franken aussprechen;
d. die  Berufsausübung  für  längstens  sechs  Jahre  befristet  verbieten; 

oder
e. die Berufsausübung definitiv verbieten.
2 Eine Busse kann zusätzlich zu einem Berufsausübungsverbot angeordnet 
werden.
3 Nötigenfalls kann das Departement die Berufsausübung während des Dis-
ziplinarverfahrens einschränken, mit Auflagen versehen oder verbieten.

Art.  39b (neu)

Verbot oder Einschränkung von nicht bewilligungspflichtigen Tätigkeiten
1 Sofern durch die Ausübung von Tätigkeiten nach Artikel 37 Absatz 1 eine 
allgemeine  Gesundheitsgefährdung  entsteht,  kann  das  Departement  die 
Ausübung der entsprechenden Tätigkeit verbieten oder einschränken.
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Titel nach Art. 60 (geändert)

9. Schlussbestimmungen

Art.  61 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (neu), Abs. 3 (neu)

Strafbestimmungen (Sachüberschrift geändert)
1 Mit Busse wird bestraft, wer:
a. (geändert) eine  nach  diesem Gesetz  bewilligungspflichtige  Tätigkeit 

oder einen bewilligungspflichtigen Betrieb ohne Bewilligung oder auf-
grund einer durch unwahre Angaben erwirkten Bewilligung ausübt be-
ziehungsweise betreibt;

b. Aufgehoben.
c. Aufgehoben.
d. (neu) für eine nach diesem Gesetz bewilligungspflichtige Tätigkeit oder 

einen  bewilligungspflichtigen  Betrieb  wirbt,  ohne  dass  die  entspre-
chende Berufsausübungs- beziehungsweise Betriebsbewilligung vor-
liegt;

e. (neu) eine  nicht  bewilligungspflichtige  Tätigkeit  nach  Artikel 37 Ab-
satz 1 in einer Weise bekannt macht, die zu Täuschungen Anlass ge-
ben könnte;

f. (neu) eine Tätigkeit des Gesundheitswesens unter Missachtung eines 
Verbots oder einer Einschränkung ausübt.

2 In Fällen, in denen Verfehlungen eines Betriebs keiner natürlichen Person 
innerhalb  des  Betriebs  zugerechnet  werden  können,  ist  subsidiär  der 
Betrieb strafbar.
3 Versuch und Gehilfenschaft sind strafbar.

Art.  63 Abs. 5 (geändert)
5 Gegen Entscheide betreffend Beiträge,  auf  welche das Gesetz oder  das 
Ausführungsrecht  keinen Anspruch verankert,  ist  die  Beschwerde an das 
Verwaltungsgericht ausgeschlossen.

II.

Keine anderen Erlasse geändert.

III.

GS  VIII A/62/1,  Vollziehungsgesetz  zum Bundesgesetz  vom 13.  Juni  1928 
betreffend Massnahmen gegen die Tuberkulose1) vom 6. Mai 1934, wird auf-
gehoben.
1) Bei Anwendung dieses Erlasses ist zu prüfen, inwieweit Widersprüche zum Bun-

desrecht bestehen.
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IV.

Sämtliche Änderungen mit  Ausnahme der  Artikel 23,  24a, 25,  27, 29,  30a, 
31, 34, 37, 39a, 39b, 61 und die Aufhebung der Artikel 28, 31a, 39 treten am 
1. Juli 2019 in Kraft. Das Datum des Inkrafttretens der Artikel 23, 24a, 25, 
27, 29, 30a, 31, 34, 37, 39a, 39b, 61 und der Aufhebung der Artikel 28, 31a, 
39 bestimmt der Regierungsrat.
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